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Ueanwotttung
Der zum Druck gekommenen Frage:

Ob das Anno 1724. wider die Thorner ZU 
Warschau gefallteUrthel/oder der Protestanten 

dagegen ausfliegende GchrMen dem Oli- 
vifchenFrreden widerstreben?

S ist vor wenig Tagen allhier eineSchrifft/ siib titulo: 
Beanrworrrung der Frage: ob das anno 1724. 
wider dieThsrner ;u Warschau gefällte Urrhel/ 
oder der Protestanten dagegen ausfliegende 
Schriffren dem Glivisthen Frieden wiederjire-r 
den ? zur Stadt am Hoffherauögekommen / welche die

von denen Pohlen wider die Thorner gefällte fcharffe Sentenz jultifi- 
ciren/ und daß durch dieselbe dem Olivischen Frieden nicht zu nahe ge-- 
trettenfeye/ defendiren will. Dieweil» aber darin sehr viel irrige 
Asserta und Conclusiones enthalten/ hat man dieselbe küttzlich zu be
leuchten/ nicht umbhin gekonnt.

■' Punctus 1. ife
§."r. fW'

Egen die extradirungdes §. Art. XL Instr. Pdc. Oliv, hat man 
Vz nichts zu sagen. Daß aber dieser der einige §phus, gegen welchen 
das Assessotial-Gericht impingirt/ ist denenjenigen nicht glauben zu 
wachen / welchen integra acta der Friedens-Handlung bekant/ wohl 
aber zu verwundem/daß der Herr Concipient m vorgedachterSchrifft 
weder antecedentia noch subsecuta gemelten Friedens gewust/ und 
doch die quaistion: Hb die Thornifche Sache unter denselben gehö
re? pro amhoritate ausmachen wollrm Dendaer

X §. r.



§. 24 '

nicht allein den Sladtenin Preussen /so Schweden in Besitz gehabt/ 
in genere, Vas beneficium praedicti §. jsti non nisi certo modo, ju« 
kommen lassen/ sondern auch negirenwill/ daß der Stadt Thoren in 
Ipecie wegen ihrer jurium vorgesehen worden/ so muß er gewiß von 
dem separaten Thorniscden Tractat, worauf sich das Ende des Art. 
XIII. Inftrum. Pacis Oliviensis beziehet / und worin dem König in 
Schweden ante evacuationem vom König in Pohlen apno i6,s8. 
den 15. Decembr. expresse versprochen worden: daselbst tarn in po
liticis quam inEcclefiasticis alles in statu, quo ante bellum fuit, un
verändert zu lassen / nichts gehöret noch gesehen haben. Daß aber diese 
der Preußischen Städte Privilegia nur in soweit sicher gcsieüet wor
den/ daß ihnen in poenam wegen Annehmung der Schwedischen Par- 
they nichts zur Last geleget werden solle/ ist aus der connexton bec 
§§vorum nicht heraus zu zwingen/ dan dieser ein paragraphus planö se
paratus , welcher keiner Amnestie im geringsten gedencket/ sondern 
civitatibus Borusticis jura & Privilegia, ante bellum acquisita, as
serit. Es wäre auch dieses eme Sophistica Instr. Pacis interpreta
tio, und fonte man aufsolche Art leicht Ursachen vom Zaune brechen/ 
die am allertheuresten in den Frieden - Schlüssen »erdausiilirte Jura 
sruchtloß zu machen/ und nach Verlauff einiger Zeit übern Haussen 
zu werffen.

3 &4-
Daß die Thorner die Besetzung be6 Magistrats mit Evangelischen 

Persohnen sowohl als die Marien - Kirche und das Bernhardiner# 
Closter vor dem Schwedischen Kriege vollkommen besessen/ istunlaug- 
bar; es bezeigen es alle Historien-Schreiber / und bedarff es hier keiner 
authentiquen Dokumenten. Assertum, als wenn sie zur Pest- 
Zeit nach Absterben derP. P. Bernhardinorum die Kirch und das Clo# 
stet freventlich an sich gezogen / und die angebliche Reichs-Constitution 
von 16z8. können hier in consideration nicljt gezogen werden / weil 
der Olivische Friede/ welcher gewiß mit conlens der Pohlen ge
schloffen/ ein tempus regulativum, nemlich daß vor dem Kriege setzet/ 
folglich alle andere Possessiones, sie seyen auch gleich injustissimae 
(quod tamen hic negatur) dadurch qualificiret und justisiciret.
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Aus der Versetzung des Worts: Lacholiscbe vor Evangelisch / 
kau man nicht erzwingen/ daß die erste Religio Dominans in denen 
Preußischen Städten seye/indem dieses unr ein effectus ambitionis 
Catholicae , auch da derselben Herrfchassk Cmholsscher Religion zu
gethan/ venerationis causa gesetzt worden/ noch weniger/ das da
durch Evangelicis an ihren juribus quaesitis geschadet werden könne/ 
am allerwenigsten aber/ daß Magistratus zu Thoren von beyderley Re
ligions-Verwandten zu besetzen / indem das liberum Religionis Exer
citium keine concurrenz zurRegiecung dec Stadt involviret/ hievon 
auch die Frage nicht seyn kan.

Jndeme Evangelici Catholicis an dero freyen Religions-Exer- 
citio niemahls hinderlich gewesen / dieselbe auch letzthin darinn nichtge- 
siöhret/ Catholici aber selbsten wegen eines vermessenen Jeluiter- Bur
schen diesen von dem irritirten Pöbeltrregten ff umulr sich zuimputiren 
haben-

§. 6. & 8-
Daß das Affefforial-Urtficil der ThornerPrivilegia nicht casiiret/ 

sondern nur derselben delicta easteyet/ist eine Conclusio aus des Herrn 
Concipienten gesetzten principiis, als wenn dieselbe nur usiirpato- 
res aller besessenen jurium und Privilegiorum gewesen wären / und 
folglich ad §.;. 654. genugsam widerlegt. Daß man aber in poenam 
eines von erlichen gemeinen durch die üble conduite der Catholischen ir
ritirten Leuten angefangenen Lermens einer gantzen Stadt ihre - durch ei
nen Frieden - Schluß festgesteüte privilegia genommen / ist keine poena 
delicto qualificata, noch juri conformis. Das natürliche Recht so
wohl/ als alle Bürgerliche Gesetze erfordern/ daß nocentes nach Ver
dienst gestraffet/denen Nichtschuldigen aber dadurch nicht wehe gethan/ 
nochvielwenigee einer gantzen communitdt einiger membrorum we
gen ihre Religions - und andere Freyheiten genommen / die bona uni
versitatis entrissen/ und das solitarie besessene Regiment mit andern 
zu theilen injungi« werde. Zudem seynd der so genanten aufkührischen 
Thorner Verbrechen nicht so enorm , als sie von dem Herrn Conci- 
pienken mit schwartzer Dinte beschrieben werden. Gefetzt auch es hät
ten dieselbe Christi Figur durchschossen / Arm und Bein abgehauen / die 
Bildnüs der Mutter GQttesund anderer Heiligenverbrennek/ so wif-
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stn die Herren Cathslischett selber< daßnach ihren Religions-principiis 
glles nach der Intention zu justificiren seye.

Siestattsiren zum Erempel: wenn ein Prediger ein Kind tauffe/ 
und die Intention zu tauffen nicht habe/ das Kind nicht vor gekaufft zu 
rechnen seye. Wie können sie den hier einiger Thorner Bürger an ihren 
Bildern begangene sogenante Frevel-Thaten als ein crimen IxßeMa- 
jcstatis divinx, und folglich des Todes würdig/ angeben. Es bethen 
Evangelici sowohl /alsCatholische/JEsumChristum an/ ste veneri- 
ren die Mutter GOtteSalsöeatistimam foeminarum & matrem Dei 
electam, und können also unmöglich die Intention haben / Dieselbe 
aufdie geringste Art zu beleidigen. Sie «ltimiren auch die wahren Hei
ligen/ und sehen derftlben Wandel als ein Vorbild ihrer Nachfolge 
an. Müssen fotglichen die Herren Catholici nothwendig lupponiren/ 
quod imaginibus aliquid sanctitatis indic poffit, Uti i) gegen Denen# 
selben ein crimen Ixsie Majestatis begangen werden könne/ welches auch 
nicht anders zu glauben/ da viel Catholische 8cridenten solches nicht 
undeutlich asteriren.

Von diesen principiis sind Evangelici gar weit entfernet / und 
können also Ixsores illius Majestatis, quam non norunt, nec vene
rantur , nicht gehalten / folglich auch unter Die Knechte / so des Herrn 
Willenwissen/ und nicht thun/ nicht gerechnet werden.

Die angeführte Instanz von einem Juden quadtirt hieher nicht/ 
den wenn derselbe ein Bild Christi verunehren solle / so geschehees ge
wiß/ umb Christum selbst darunter zu beleidigen/ auf welche Art auch 
Die objection wegen eines grossen Herrns Portrait zu beantworten / 
welches aber von den Thornern / obangeführter massen/ nicht zu ver
muthen gewesen. Uber demistja bekanten Rechtens / daß man eine« 
Juden/ so Christum lästert/ nicht so hart straffet/ als einen Christen; 
warum? weil er nach seiner Meynung nichts böses thut. Wieviel weni
ger kan man die Thorner wegen Verunehrung einiger Bilder / worauf 
nach ihrer Meynung weder Ehre noch Schande fallen kan/ mit so 
harten und unerhörten Straffen belegen ?

Es ist der Zwang der Catholische» Kirche nach dem principio: 
crede, quod Ecclesia jubet, bey Evangelischen nicht bekam / und kan 
also eine Catholische Obrigkeit einen Unterthan/der von Diesem princi
pio eingenommen seyn muß/ wohl nach ihrem Glauben mit bet m con
travenientes gesetzten Straffe belegen/ nicht aber denjenigen/ der sol
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ches abominiref / insonderheit wan derselben ( Catholischen Obrigkeit) 
Glaubens-Genossen an solchem Unheil einig und allein schuld feind. 
Wen man das gemeine Volck durch unuörhige üble tractamenten 
ins Feuer bringt / darff man sich hernach nicht wundern/wen excesse, 
Häuser-stürmen und plündern / und dergleichen;» weit gehende Dinge 
passiven / qui enim vult causam, vult etiam effectus.

§. 7. ■ .<w
Die Stadt Thoren feyepaciscirender Theil/oder Unterthan von 

Pohlen; genug / daß sie in den Silbischen Frieden eingeschlossen / und 
Krafft dessen derselben Privilegia asserirt worden. ' / _ ;

Geschiehet nun/ was drnenselben zuwider / ist daö Instrum. Paas 
gebrochen / folglich kommt Den Paciscentibus sowohl /als den Ga- 
Tänts ;u / redrcssirunö dieser infractiori und fätisfaction wegen \Q: 
ter deshalb perindirectum geschehenen Ixfion zu suchen.

§. 9
Ob denen Tbornern vor oder nach Annehmung der Evangelischen 

Religion Privilegia concedirt worden ? ist nicht die Frage. Genug/ 
daß sie vor dem Schwedischen Krieg Evangelisch gewesen / und nichts 
mehr als den Statum ante-bellicum in ecclesiasticis & politicis 
praetendiren. Worzu aber wäre die clausiil: in Ecclesiasticis nöthig 
gewesen / wan nur solche jura, die die Evangelische Religion nicht 
betreffen / in Instrumento Pacis Oliviensis consirmiret worden? 
Das argument, daß die Pohlen schon vor Anfang der Olivischen 
Tractaten Thoren erobert / hak der Herr Concipient ohne Zweiffel 
vor relevant gehalten/ weil ihm juxta §. 2<tum nicht bewustgewesen/ 
daß derselben jura durch die Ubergabs- Capitulation ante evacuatio
nem Suecicam bedungen und versprochen worden. Und gesetzt/es 
wäre auch dieses nicht geschehen/ so haben die Pohlen selbsten das tem
pus ante-bellicum pro normä agnosciret/ und dadurch ihren durch 
die erlangte acquisition bekommenen etwaigen Rechte per Instru
mentum Pacis sowohl renuntiiret / als die angebliche Entwendung 
der Marien-Kirche und des Lernbardiner-Elosters auch die so genan
te wiederrechtliche einseitige Besetzung des Magistrats ratihabiref.

Da nun erwiOn worden / erstlich daß die Thorner in justissima 
possessione solitarii Magistratus, templi etiam & Ccenobü per In- 
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ftrumentum Pacis Olivienfis bißher gewesen 7 auch dieselbe ihnen 
niemahls poft pacem gestritten / jetzo aber zweytens ohne relevante 
Ursach durch das Aflestbrial - Gericht abgesprochen und genommen 
worden/ so muß nothwendig folgen/ daß die Pohlen beyderThorni- 
schen executlon den Olivischen Frieden gebrochen.

Pun&us II.
§. 4«,

ist dem Herrn Concipienten nicht genug/ die Thornische Sa- 
V*- che A crimine laefie pacis Olivienfis vermeintlich zu vindiciren/ 
sondern er gehet noch weiter / und will die Paciscentes und Garants 
gemelten Friedens so gar als fraLkores angeben / unddieseö darumb / 
weil sie nach Dernlnftrum. Pacis Oliv, erstlich nicht gütliche Wege zu 
Beylegung der Sache gesuchet/ sondern auch zweytens die Pohlen mit 
vielen jnjurien belegen zu lassen conniviret/ und recenfiret dannenhero 
viele Schrifften/ wodurch ihnen zu nahe getreten seye. .

Nun ist quoad primum wohl Welt» kündig / wie sehr des Kö
nigs von Schweden und Preussen MajestätMajestätnoch re integra 
Vor die Thorner intercediret/ und auf eineunparthevische Commis
sion epffrig angetragen / welche denen Pohlen / (wenn sie unpartheyisch/ 
ihrem Angeben nach/ hatten verfahren wollen) ohnmöglich hatte zu
wider seyn können. Es kan nicht weniger einem einigen Mmfthen ver
borgen seyn/ wie seit der geschehenen execurion von denen Paciscenti
bus sowohl/ als Garants Gesandte nach Dreßden/und jetzt nach War
schau gesant worden/ umb dieredreMrung dieser Sache zu suchen;eö 
ist aber noch weniger unbekant / wie wenig dieser? bißher gefruchtet?

Daß also das Instrumentum Pacis Olivienfis hierum!) nicht ge
brochenseyn kan / absonderlich wan man confiderirct / da^ die in Instr. 
Pacis ju redrestirung vorgeschriebene 4. Monath schon längstens ver
stossen/ und doch ad arrnanicht geschritten worden.

zdö. Die herausgekommene Schrifften in dieser Sache / und da
rinn enthaltene Anzüglichkeiten contra Polonos betreffend/sosind das
selbe Scripta meri privata, welche ein Advocatuscauße praesertim 
in confideration gar nicht ziehen/ noch sich bey dWeichen Lagatellen 
aufhalten/ am allerwenigsten aber vor infractiones Paris ansgebm 

* solle/
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oM. ynö gesetzt / fle wären conniventiA Superiorum herausgekom- 
men: so ist die Thornische Executioneine solche Sache / die ürt>ie(en 
Heilen nicht erhöret/ und also wohl ein und andere Wohlgesinnte 
fufto dolore ju billiger Decriirung bet Pohlen Grausamkeit bewegen 
kan/ auch einem grossen Herrn nicht zuzumuthen / alle Kleinigkeiten/ 
so einer Nation etwa anstößig waten / bey einem solchen unerhörte» 
derselben Betragen mit grossem Fleiß ju evitiren unb zuverhindern. 
cfßet sich der That nicht schämet / darff sich der Beschreibung dersel-- 
ben nicht schämen/und ist es betrübt genug /dergleichen matenenzum 
schreiben zu haben. Heist das aber die Waffen ergreiffen/ wann eini
ge privati ihre Gedancken über einer Sache frey stiessen lassen ? Q 
der elenden Waffen/ damit man keinen Hund aus dem Ofen locken 
kan! Indessen muß man sich höchlich verwundern / daß der auf die 
so genante Lermen - Blaser so sehr declamirenbe Herr Concipient 
sich mm grossen Letmen-Blafer employret. - . r

Denn da er in fine dieses §vi von Zwingung der Hartnäckigen 
durch Jhro Kayseri. Majestät und des Königs von Franckrelch Ma
iestat Hand spricht/ dieses aber ohne Waffen nicht geschehen kan: so 
folget / daß er hierdurch ad arma geblassen; wiewohl das beste yte- 
bey / daß alle dergleichen declamationes nur heischere Trompeten zum 
Waffen-blasen seyn/und darauf so wenig von grossen Herren/ ats 
andern vernunfftigen Leuchen reflexion genommen wird. Dayero 
man sich auch diffeits bey dergleichen nicht aufhalten / und nur dieses 
einfeige zusetzen will/daß/ weil der Herr Concipient dergleichen Ler
nten-Blasereyen vor Contravcntion.es Pacis Ohvienlis stUsgwt/ et 
selbst nach feinen principiis reus fracta Pacis geworden / und also un
ter die Knechte / die des Herrn Willen gar gut wissen wollen / und 
doch nicht thun/ zu rechnen seye.

A

§. 2.

Waö §. im0,Puncti imi, avancirt worden/daß der Herr Con
cipient subsecuta des Olivischen Friedens nicht gewust/ wird sich 
bier reiaen/ da er audacter negitet / es watendes Königs von GNge 
land Majestät Mit »Garant des Olivischen Friedens/da doch keinem 
Menschen/der in publicis nur wenig vertuet / unbetont vap 
nach Schliessung dieses Friedens diese Crone als Garant accedg(/

Contravcntion.es


über diese acceffion auch eine solenne acte gemacht worden/ welcher 
Mangel nöthiger Nachrichten ein großer Fehler bey einem defensore 
causarum ist/ und gehet es gemeiniglich so/ wenn die materialiafeh
len/ und man in principiis nicht gewiß ist / daß der Status causa 
invertirt/ ex verbis, seposita ratione, andere senius ausgezwun« 
gen / und also aus einer rechten Ausführung wichtiger Sachen/ co
rollaria paradoxa (wie auf Universitäten jUM difputiren) ad mon
strandas ingenii vires & exercitium sophismatum gemacht 
werden.

Bestehet in lauter tautologiis & repetitionibus priorum. Da
heroman sich dabey nicht aufhalten/ sondern sich gleichfalls ad prio
ra bezogen haben will.


